
Qualifikation 2021 
 
Nominierungs- und Qualifikations-Richtlinien  
 
- Europameisterschaft (EM),  
 El Puerto de Santa Maria, Cadiz, Spanien, 20.-27.06.2021 
- Weltmeisterschaft (WM),  
 Riva/Gardasee , 30.06. – 10.07.2021 
- Europäische Team Racing Meisterschaft (ETR),  
 Lago di Ledro, Italien, 24.-29.08.2021  
 
Die „International Optimist Dinghy Association (IODA)“ richtet als Weltdachverband der 
Optimisten-Klasse jährliche Welt- und Kontinentalmeisterschaften aus, zu denen die jewei-
ligen nationalen Klassenorganisationen Segler/innen innerhalb des ihnen zustehenden 
Kontingents entsenden können. Die Deutsche Optimist-Dinghy Vereinigung (DODV) hat 
die Weltmeisterschaft (WM), die Europameisterschaft (EM) und die Europäische Team 
Racing Meisterschaft (ETR) als internationale Zielveranstaltungen ausgewählt. Die DODV 
unterstützt die Teilnahme an diesen Veranstaltungen und nominiert im Rahmen der nach-
folgenden Richtlinien die deutschen Jüngsten-Segler/innen für die Teilnahme.  
 
Dies erfolgt im Jahr 2021 wegen der Besonderheiten der Corona-Pandemie unter Zugrun-
delegung der Ergebnisse einer Ausscheidungsregatta für EM/WM/ETR, die eine von der 
DODV veranstaltete Einladungsregatta ist. Sie ist keine Ranglistenregatta nach der Rang-
listenordnung des DSV. Die Teilnahmevoraussetzungen an der Ausscheidungsregatta 
sind in den nachfolgenden Richtlinien aufgeführt.  
 
Die Nominierung für die Teilnahme an der EM, WM und ETR erfolgt durch den Vorstand 
der DODV. Der Vorstand stützt sich dabei auf die nachfolgenden Richtlinien. Der Vorstand 
behält sich das Recht vor, in begründeten Ausnahmefällen von diesen Richtlinien durch 
Beschluss abzuweichen. 
 
 

Teil A 
Qualifikation 

 
I.  Allgemeine Voraussetzungen für die Qualifikation und Teilnahme 
 

1. Mitgliedschaft in der DODV und entsprechende Beitragszahlung, 
 

2. Mitgliedschaft in einem Verein, der Mitglied des Deutschen Segler-Verband e.V. mit 
dem Sitz in Hamburg ist, 

 
3. Start mit einem Boot, das bei der DODV mit einer GER Nummer registriert ist, 
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4. Deutsche Staatsbürgerschaft oder Lebensmittelpunkt in der Bundesrepublik 

Deutschland (Hauptwohnsitz und Schulbesuch), 
 
5. Keine Teilnahme in demselben Jahr an der EM/WMA- Qualifikation eines anderen 

nationalen Verbandes, in der Absicht, sich dort für die entsprechende Meisterschaft 
zu qualifizieren. 

 
II. Ausscheidungsregatta  
 

1. Im Rahmen einer Ausscheidungsregatta werden die Teilnehmer folgender Veranstal-
tungen für das jeweilige Jahr ermittelt: 
- Weltmeisterschaft (WM) 
- Europameisterschaft (EM) 
- Europäische Team Racing Meisterschaft (ETR). 
 

2. Den Ausrichter, den Termin und den Ort der Ausscheidungsregatta legt der Vorstand 
der DODV fest. Die Ausscheidungsregatta soll vom Veranstalter über vier Wettfahrt-
tage ausgeschrieben werden. Die Einrichtung eines Technischen Komitees und eine 
Kontrollvermessung ist vorzusehen. Es sollen mindestens 10 Wettfahrten ausge-
schrieben werden. Die Wertung der gesegelten Wettfahrten soll nach dem Low- 
Point- System erfolgen. Ab 6 Wettfahrten soll das schlechteste Ergebnis gestrichen 
werden. 
 

3. Meldeberechtigt für die Ausscheidungsregatta sind alle in der Gruppe A startberech-
tigten Seglerinnen und Segler. 

 
4. Startberechtigt an der Ausscheidungsregatta sind die besten gemeldeten Seglerin-

nen und Segler nach dem Mittelwert aus den zwei besten Gesamtplätzen der folgen-
den Vorregatten. Sollte nur eine Vorregatta stattfinden, wird die Startberechtigung 
zur Ausscheidungsregatta anhand der Ergebnisliste dieser Vorregatta ermittelt. 

 
1. Steinhuder Meer - Opti Kick Off - YSTM    27./28.03.2021 
2. Starnberger See - Silbernes Optisegel - - DTYC 17./18.04.2021 
3. Müggelsee  -  Wild-Opti, SGaM    24./25.04.2021 

 
Terminänderungen bleiben vorbehalten.  
 
Eine Vorregatta zählt nur als Vorregatta für die EM/WM-Ausscheidung, wenn min-
destens die Zahl der zur Ausscheidungsregatta Gemeldeten starten darf und die zur 
Ausscheidungsregatta Gemeldeten bei der Vorregatta vorrangig meldeberechtigt 
sind. Wenn nicht, zählt die Regatta als normale Ranglistenregatta. 

 
Wenn keine Vorregatta stattfindet und bei der Ausscheidungsregatta weniger Start-
plätze als die gemeldeten SeglerInnen zur Verfügung stehen, entscheidet der DODV-
Vorstand neu.  

 
Ist ein/e Seglerin/Segler bei einer Vorregatta nicht gestartet, wird als Gesamtplatz 
dieser Seglerin/dieses Seglers in dieser Vorregatta die Zahl der Boote, die in der Vor-
regatta mindestens einmal gezeitet wurden, plus 1 angesetzt. 
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Bei gleichhohem Mittelwert, hat der Segler/die Seglerin mit dem besten Gesamtplatz 
bei einer Vorregatta den Vorrang. Bei gleichem besten Gesamtplatz entscheidet die 
letzte gesegelte Vorregatta des Seglers/der Seglerin. 

 
Die DODV veröffentlicht nach der letzten Vorregatta eine Liste der startberechtigten 
Seglerinnen und Segler in der Reihenfolge ihrer Startberechtigung. Eine Änderung 
der Ergebnisse der Vorregatten nach der Veröffentlichung, z.B. infolge von Rechts-
behelfen, hat keinen Einfluss auf die Startberechtigung.  

 
Die Gesamtzahl der Startberechtigten richtet sich nach der zugelassenen Teilneh-
merzahl an der Ausscheidungsregatta (= derzeit 60 Teilnehmer). Befinden sich unter 
den startberechtigten Seglerinnen und Segler weniger als 10 Mädchen oder 10 Jun-
gen, kann der Vorstand der DODV die schlechtesten Seglerinnen bzw. Segler von 
der Startliste streichen und diese durch SeglerInnen des anderen Geschlechts nach 
der Reihenfolge der Startberechtigung ersetzen, solange bis diese Mindestquote er-
reicht ist. Verringert sich die Zahl der bei der Ausscheidungsregatta zugelassenen 
Teilnehmer nach Veröffentlichung der Liste der startberechtigten Seglerinnen und 
Segler, aber vor Beginn der Ausscheidungsregatta aufgrund von Auflagen wegen der 
Corona-Pandemie, veröffentlicht die DODV eine aktualisierte Liste der startberechtig-
ten Seglerinnen und Segler. 

 
5. Die vom Wettfahrtleiter bekannt gegebene endgültige Ergebnisliste der Ausschei-

dungsregatta stellt die Qualifikationsendwertung dar. Spätere Rechtsbehelfe oder 
Schiedssprüche werden für die Qualifikationsendwertung nicht berücksichtigt, selbst 
wenn sie die endgültige Ergebnisliste nachträglich noch ändern. 

 
6. Finden weniger als drei Wettfahrten bei der Ausscheidungsregatta statt oder wird die 

Ausscheidungsregatta abgesagt, bestimmt der DODV Vorstand neu, wie qualifiziert 
wird. 

 
 

Teil B 
Nominierung 

 
I. Voraussetzungen für die Nominierung 

 
1. Wahl der Meisterschaft/DSV-Veranstaltung 
 

Alle Segler/innen müssen bereits bei der Registrierung zur Ausscheidungsregatta 
vor Ort folgende Angaben machen: 
a) ihre bevorzugte Meisterschaft – Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft –, 
b)  ob sie/er an der Europäischen Team Racing Meisterschaft (ETR) teilnehmen 

möchte (dies kann als Teilnehmer an der EM oder auch als „Nachrücker“ der 
Fall sein, wenn EM-Teilnehmer nicht zum ETR wollen),  

 
Bei der Registrierung zur Ausscheidungsregatta vor Ort müssen diese Angaben 
verbindlich mit Unterschrift der/des Seglerin/Seglers und eines gesetzlichen 
Vertreters zur Weiterleitung an die DODV erfolgen. Nach Schluss der Registrie-
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rung können die Angaben nicht mehr geändert werden.  
 
Die Wahl der Meisterschaft bleibt auch verbindlich, wenn später eine der 
Meisterschaften z.B. wegen einer Absage durch die IODA nicht stattfindet 
oder verschoben wird.  

 
2. Teilnehmervereinbarung 

Bei der Registrierung zur Ausscheidungsregatta vor Ort muss die als Anlage beige-
fügte Teilnehmervereinbarung mit Unterschrift der/des Seglerin/Seglers und ei-
nes gesetzlichen Vertreter zur Weiterleitung an die DODV vorgelegt werden.  

 
II. Bildung eines Qualifikations-Pools 
 

Nach Bekanntgabe der endgültigen Ergebnisliste der Ausscheidungsregatta wird in 
der Reihenfolge der Qualifikationsendwertung ein Qualifikations-Pool gebildet. Späte-
re Rechtsbehelfe oder Schiedssprüche gegen endgültige Ergebnisliste bleiben 
unberücksichtigt, selbst wenn sie die endgültige Ergebnisliste nachträglich 
noch ändern. Der Qualifikations-Pool besteht aus 12 Segler/innen und setzt sich wie 
folgt zusammen: 

 
- Segler oder Seglerinnen der Plätze  1 – 5  in der Qualifikationsendwertung. 

 
- Die nächstplatzierten 7 Segler/Seglerinnen, wobei entsprechend der Meldevor-

schriften der IODA mindestens 3 Teilnehmer unterschiedlichen Geschlechts sein 
müssen. Das EM-Team kann also aus entweder 3 Jungen und 4 Mädchen, oder 4 
Jungen und 3 Mädchen bestehen. 
 

1. Wahlrecht WM, EM 
 

Die fünf Erstplatzierten haben in der Reihenfolge ihrer Platzierung das Recht, ent-
sprechend der verbindlichen Angabe bei der Registrierung, zwischen einer WM- oder 
EM-Teilnahme zu wählen. 

 
Wenn ein oder mehrere Segler/innen der Plätze 1-5 von ihrem Wahlrecht gemäß ih-
rer Meldung Gebrauch machen, wird in der Reihenfolge der sieben Nächstplatzier-
ten, die sich in der Meldung für die WM entschieden haben, getauscht. 
 
Das Wahlrecht der 5 Erstplatzierten ist dadurch beschränkt, dass die von der IODA 
vorgegebene Geschlechterquote bei der EM eingehalten wird. Es ist jedoch möglich, 
dass sich diese Geschlechterquote von 4 zu 3 auf 3 zu 4 oder andersrum ändert. 
Ebenso ist das Wahlrecht der 5 Erstplatzierten auch dadurch beschränkt, dass unter 
den Nächstplatzierten genügend Tauschpartner zur Verfügung stehen. 
 
 
Beispiel 1 (Platz 1-5): 
 
Wer bei der Registrierung die WM als bevorzugte Meisterschaft angegeben hat, 
muss zur WM fahren. 
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Wer bei der Registrierung die EM als bevorzugte Meisterschaft angeben hat, muss 
unter den genannten Bedingungen (Tauschpartner, Geschlechterquote) zur EM fah-
ren. 
 
 
Beispiel 2 (Platz 6): 
 
Wer bei Registrierung die EM als bevorzugte Meisterschaft angegeben hat, muss zur 
EM fahren. 
 
Wer bei Registrierung die WM als bevorzugte Meisterschaft angegeben hat, ist damit 
automatisch Tauschpartner für einen Top 5-Platzierten, der zur EM fahren möchte. 
Wer sein Kreuz bei der Registrierung also bei der WM gesetzt hat, kann hinterher 
den Tausch nicht verweigern! 
 
 

2. Wahlrecht ETR 
 

Für das ETR werden 4 Segler nominiert, wobei entsprechend der Meldevorschriften 
der IODA ein Geschlechterverhältnis 2 zu 2 eingehalten werden muss. 
 
Es werden entsprechend der Reihenfolge der Platzierungen bei der Ausscheidungs-
regatta diejenigen EM-Teilnehmer für das ETR nominiert, die bereits bei Registrie-
rung verbindlich die Teilnahme beim ETR zugesagt haben. Sollten weniger EM-
Teilnehmer als notwendig für das ETR zur Verfügung stehen, werden Nächstplazier-
te (mit Registrierungszusage ETR) als Nachrücker berücksichtigt, unter Einhaltung 
des Geschlechterverhältnisses. 
 

 
III. Nominierung EM/WM/ETR 

 
Die Qualifizierten werden vom Vorstand der DODV in die jeweiligen Teams berufen.  
 
Für den Fall einer Nichtannahme der Berufung, der Nichtzahlung gemäß Teilneh-
mervereinbarung oder einer späteren Absage kann/können die/ der nächstplatzierte 
Seglerin/ Segler berufen werden. Ein Rechtsanspruch auf einen Nachnominierung be-
steht nicht. 
 
Die Nominierung für eine bestimmte Meisterschaft bleibt verbindlich, auch wenn eine 
der Meisterschaften z.B. wegen einer Absage durch die IODA nicht stattfindet.  
Der DODV Vorstand kann bei einer bloßen zeitlichen Verschiebung einer Meister-
schaft neu entscheiden.  
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Teilnehmervereinbarung EM/WM/ETR 
 
Zwischen der DODV und  
 
a) SEGLERIN/SEGLER 
 
 
___________________________________________ 
Vorname, Name der Seglerin/Seglers 
 
___________________________________________ 
Geburtsdatum, Segelnummer 
 
___________________________________________ 
Straße HsNr. PLZ Ort 
 
___________________________________________ 
Email-Adresse  
 
___________________________________________ 
Telefon (Festnetz) Telefon (mobil) 
 
b) GESETZLICHE VERTRETER 
 
 
___________________________________________ 
Vorname, Name des Gesetzlichen Vertreters 1  
 
____________ 
Geburtsdatum 
 
___________________________________________ 
Straße HsNr. PLZ Ort 
 
___________________________________________ 
Email-Adresse  
 
___________________________________________ 
Telefon (Festnetz) Telefon (mobil) 
 
 
___________________________________________ 
Vorname, Name des Gesetzlichen Vertreters 2  
 
____________ 
Geburtsdatum 
 
___________________________________________ 
Straße HsNr. PLZ Ort 
 
___________________________________________ 
Email-Adresse  
 
___________________________________________ 
Telefon (Festnetz) Telefon (mobil) 
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A. 
 
Für den Fall einer Nominierung durch den DODV der/des unter a) genannten Segle-
rin/Seglers für die Weltmeisterschaft (WM), die Europameisterschaft (EM) oder die Euro-
päische Team Racing Meisterschaft (ETR) erklärt die/der Seglerin/Segler und die gesetzli-
chen Vertreter das Einverständnis mit folgenden Verpflichtungen: 
 
a) 
Die/der Seglerin/Segler bekennt sich zum dopingfreien Sport auf der Grundlage des Welt-
Anti-Doping-Agentur (WADA)- und Nationale Anti Doping Agentur (NADA)-Code 
 
b) 
Die/der Seglerin/Segler nimmt an den o. g. Veranstaltungen für das Deutsche Team und 
an allen von der DODV festgelegten Vorbereitungsmaßnahmen sowie Ehrungen teil. Im 
Fall der Verhinderung aus gesundheitlichen Gründen ist unverzüglich ein ärztliches Attest 
vorzulegen. Der das Attest ausstellende Arzt ist von der Schweigepflicht gegenüber der 
Mannschaftsleitung zu entbinden.  
 
c) 
Die/der Seglerin/Segler ist Teil des jeweiligen Deutschen Teams und fügt sich darin ein. 
Sie/er ist zum Tragen der ggf. zur Verfügung gestellten Teamkleidung sowie zum Anbrin-
gen von Sponsoren- oder DODV-Aufklebern auf dem gesegelten Boot während der Ver-
anstaltungen verpflichtet und wird insbesondere weder die darauf enthaltenen Logos und 
sonstige Herstellerzeichen verändern oder  verdecken, noch andere hinzufügen oder in 
irgendeiner anderen Form sichtbar zu machen. 
 
Die/der Seglerin/Segler erkennt die Weisungsbefugnis der Teamleitung und des jeweiligen 
Trainers an und wird deren Maßnahmen und Anordnungen Folge leisten. 
 
d) 
Die gesetzlichen Vertreter übertragen das Aufsichts- und das sportliche Weisungsrecht für 
die o.g. Veranstaltungen und die jeweiligen Vorbereitungsmaßnahmen der jeweiligen 
Teamleitung. 
 
e) 
Vor Ort soll sich das Team ungestört auf individuelle und interne Teamprozesse konzent-
rieren können. Die Teamunterkunft, das Hafengelände so wie alle wettkampfrelevanten 
Areale sind grundsätzlich ausschließlich dem Team und den benannten Betreuern vorbe-
halten.  
 
Kontakt der Familie zu der/dem jeweiligen Seglerin/Segler ist in Absprache mit der Team-
leitung möglich, allerdings nur, wenn dadurch Teamprozesse und die Wettkampfvorberei-
tung nicht gestört werden. 
 
Private elektronische Geräte (insbesondere Mobiltelefone, Tablets) sind in der Freizeit er-
laubt, werden jedoch in den anderen Zeiten nach Bedarf von der Teamleitung verwahrt. 
Die DODV übernimmt keine Haftung für die Verwahrung. 
 
Die Teamleitung ist jederzeit erreichbar und wird die gesetzlichen Vertreter selbstverständ-
lich in Not- oder Krankheitsfällen sofort informieren. 
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B. 
 
Für den Fall der Nichteinhaltung der in Teil A. genannten Verpflichtungen durch die/den 
Seglerin/Segler oder deren gesetzlicher Vertreter willigt die/der Seglerin/Segler sowie die 
gesetzlichen Vertreter schon jetzt ein, dass die DODV nach einmaliger vorheriger Ab-
mahnung die/den Seglerin/Segler von der Teilnahme an den Vorbereitungsmaßnahmen 
und der Veranstaltung, für die die/der Seglerin/Segler nominiert ist, ausschließen darf.  
 
Erfolgt die Denominierung vor Ort, verpflichten sich die gesetzlichen Vertreter, die/den 
Seglerin/Segler auf ihre Kosten abzuholen bzw. die Rückreise nach Deutschland veran-
lassen. Der Eigenanteil-Betrag für die Meisterschaft ist dennoch vollständig neben den 
zusätzlich anfallenden Reisekosten und darüber hinaus anfallenden Kosten zu zahlen. 
 
 

C. 
 
Die/der Seglerin/Segler und die gesetzlichen Vertreter erklären, dass die gesundheitlichen 
Voraussetzungen für die Teilnahme der/des Seglerin/Seglers an einer solchen Großver-
anstaltung und den Vorbereitungsmaßnahmen gegeben sind. Sollten diese nachträglich 
wegfallen, werden die/der Seglerin/Segler und die gesetzlichen Vertreter die DODV unver-
züglich informieren.  
 
Ein leistungssportärztliches Attest ist der DODV - Geschäftsstelle - vor der ersten Pflicht-
maßnahme vorzulegen.  
 
Folgende Einschränkungen bestehen bzw. folgende Medikamente müssen regelmäßig 
eingenommen werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
Gegebenenfalls bitte ärztliches Attest beifügen. 
 
 
Folgende Lebensmittelunverträglichkeiten bestehen: 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
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D. 

 
Die/der Seglerin/Segler und die gesetzlichen Vertreter verpflichten sich, den für die jewei-
lige Meisterschaft und entsprechende Pflichtmaßnahmen fälligen Elternbeitrag (siehe An-
lagen 1 und 2) innerhalb von 14 Tagen nach der Nominierung auf das Konto der DODV zu 
überweisen. 
 
Ein Taschengeld ist nicht enthalten. Zahlungsregelungen sind in Absprache mit der DODV 
möglich. 
 
Die/der Seglerin/Segler und die gesetzlichen Vertreter sind damit einverstanden, dass der 
Vorstand der DODV bei Nichteinhaltung des Zahlungsziels die/den Seglerin/Segler von 
der Teilnahme ausschließen wird. Stattdessen erfolgt eine Nominierung der/des Nächst-
platzierten. 
 
Der/dem Seglerin/Segler und den gesetzlichen Vertreter ist bekannt, dass bei einer Absa-
ge der Meisterschaft oder für den Fall, dass sich die DODV wegen der Gefährdungslage 
im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie entschließt, das Team nicht teilnehmen zu lassen, 
z.B. wegen einer Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für den Austragungsort, das El-
terngeld nur insoweit zurückerstattet werden kann, als Kosten nicht anfallen.  
 
Das gleiche gilt, wenn eine Seglerin/ ein Segler nach der Nominierung die Teilnahme ab-
sagt, ohne dass nach der Nominierung ein wichtiger Grund eingetreten ist. Die DODV ist 
nicht verpflichtet, einen Ersatzteilnehmer zu nominieren. Als wichtiger Grund gilt nicht, 
dass sich die Gefährdungslage im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie erhöht hat, es sei 
denn das Auswärtige Amt spricht nach der Nominierung und vor der Abreise des Teams 
eine Reisewarnung für den Austragungsort aus. 
 
 

E. 
 
Die DODV und deren beauftragte Trainer und Teamleader übernehmen keine Haftung für 
Schäden jeglicher Art und Materialverlust, ausgenommen eine Haftung für Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit.  
 
Die/der Seglerin/Segler und die gesetzlichen Vertreter nehmen zur Kenntnis, dass durch 
die DODV keine Reise- und Transportversicherungen (Kranken-, Unfall-, oder Gepäckver-
sicherungen) bestehen. 
 
Die/der Seglerin/Segler und die gesetzlichen Vertreter werden für ausreichenden Versi-
cherungsschutz (Auslandskrankenversicherung, Haftpflichtversicherung Segler, Haft-
pflicht- und Transportversicherung Boot, ggf. durch Meldung an den Mitgliedsverein) selbst 
sorgen. Bescheinigungen über die Versicherungen werden mitgegeben.  
 
Während der betreffenden Meisterschaft schreibt die IODA eine veranstaltungsabhängige 
Haftpflichtversicherung vor, die durch die Teamleitung zu Beginn der Meisterschaft abge-
schlossen und von der DODV bezahlt werden muss. Die Kosten werden auf alle teilneh-
menden Seglerinnen und Segler umgelegt. 
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F. 

 
Die/der Seglerin/Segler erklärt sich mit Unterzeichnung mit der Datenschutzerklärung (An-
lage 3) damit einverstanden, dass personenbezogene Daten von der DODV erfasst, ge-
speichert und verarbeitet werden.  
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
 
_____________________________________________ 
Unterschrift Seglerin/Segler 
 
 
 
_____________________________________________ 
Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters  
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